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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1983

Norm

StGB §38

Rechtssatz

Eine Vorhaft ist auch dann (nochmals) anzurechnen, wenn sie in einem anderen, im Verhältnis des § 31 StGB

stehenden Verfahren bereits auf eine bedingte nachgesehene Freiheitsstrafe angerechnet wurde und damit noch zu

keiner Kürzung einer Strafzeit geführt hat.
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